
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/5/31 13Os51/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1995

Norm

StPO §331 Abs3

Rechtssatz

Der Zweck der Niederschrift ist lediglich der, den Geschworenen ihre Bindung an das Gesetz während des

Abstimmungsvorganges nachhaltig zum Bewußtsein zu bringen und eigenen Strafwürdigkeitsvorstellungen nicht

nachzugeben.
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